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Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

1010 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz Ober Fachhochschul-Studiengänge 
(Fach hochschul-Studien gesetz - FHStG) geiindert wird, 
Aussendung zur Begutachtung 

-bm:bwk 

Sachbearbeiter: 

Bundesmtnlsterlum für 
Bildung, Wissenschaft 
und Kultur 

Minoritenplatz 5 
A-1014 Wien 

Mag. Friedrich FAULHAMMER 
Tel.: 531 20-5810 
Fax: 531 20-7239 
e-mail: friedrich.faulhammer@bmbwk.gv.at 

Das Bundesministerium rur Bildung, Wissenschaft und Kultur übermittelt in der Anlage den Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge (Fachhochschul-Studien­
gesetz - FHStG) geändert wird. 

Um allfallige Übermittlung einer Stellungnahme bis_ 

spätestens 29. August 2003 

wird gebeten. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen, dass gegen den 
vorliegenden Entwurfkeine Bedenken bestehen. Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

Es wird überdies ersucht, 25 Ausfertigungen einer allfälligen Stellungnahme direkt an das Präsidium des 
Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien, zu übermitteln. 

Dieser Gesetzesentwurf wird auch vom Bundeskanzleramt im Rechtsinformationssystem des Bundes unter 
http://www.ris.bka.gv.atJbegutachtung verfügbar gemacht werden. 

Beilage 

2~·~~A.: _~ 
~ 

Wien, 11. Juli 2003 

Die Bundesministerin: 

GEHRER 

http://www.bmbwk.llV.at 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz fiber Fachhocbschul-StudiengiDge 
(Fachltochschul-Studiengesetz) geludert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Das Bundesgesetz über Fachhocbschul-Studiengänge (Fachhocbschul-Studiengesetz - FHStG), BGBl. 
Nr. 340/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BOBI. I Nr. 58/2002, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhiJltfolgende Fassung: 

.. § 1. Dieses Bundesgesetz regelt die staatliche Akkreditierung von Fachhochschul-Studiengängen 
und die Verleih1Ulg der Bezeichnung Fachhochschule." 

2. Der bisherige § 2 erhält die Absatzbezeichnung .. (1)". Folgende AbsiJtze 2 und 3 werden ange.filgt: 

,.(2) Die Erhalter sind berechtigt, von Studierenden einen Studienbeitrag in Höhe von 363,36 Euro je 
Semester einzuheben. 

(3) Die Erhalter haben zur Leistungs- und Qualitätssicherung ein eigenes Qualitätsmanagememsys­
tem aufZubauen. .. 

3. In § 3 Abs.2 Z 2 wird der Verweis .. § 4 Abs. 2 zweiter Satz" durch den Verweis .. § 4 Abs.2 dritter 
Satz" ersetzt. 

4. Nach § 3 Abs. 2 Z 9 wird folgende Z /0 angejUgt: 
.,10. Facbhochschul-Studiengänge können auch als Doppeldiplom-Programme durcbgefiihrt werden. 

Doppeldiplom-Programme sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einem 0-

der mehreren österreichischen Erbaltem von Fachbochschul-Studiengingen und einer oder meh­
reren ausländischen anerlcannten postsebmdären BiJdu.ngseinrichtnngen gemeinsam durcbgeführt 
werden, wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein muss. welche Leistungen die betreffen­
den Studierenden an den beteiligten Eimichtungen zu erbringen haben." 

5. Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingejUgt: 

,.(3a) Ist die GleichWertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die Inhalte und die Anforde­
rungen einer österreichischen Reifeprüfimg nicht gegeben, so hat die Leiterin oder der Leiter des Fach­
hocbschulkollegiums die Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für die Herstellung der Gleichwertig­
keit mit einer inländischen Reifeprüfung erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind." 

6. In § 4 Abs. 5 und Abs. 7 wird das Wort "Anerkennungsbescheid" durch das Wort .,Akkreditierungsbe­
scheid" ersetzt. 

7. Dem § 4 wirdfolgender Abs. 9 ange.filgt: 

,.(9) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie der Absolventinnen 1Uld 
Absolventen bat die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister durch Verordnung 
festzulegen, in welcher Form der Anhang zum Diplom ("Diploma Supplement") gemäß Art IX.3 des 
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Übereblkommens iiber die Anerkennung von Qualifiiationen im Hochschulbereich in der europäischen 
Region, BGBt m NI. 71/1999, auszustellen ist « 

8. § S Abs. 2 lautet: 

.,(2) Die akademischen Grade haben fiir Fachhochschul-Bakb1ameatsstudienginge ,,Bakkalau­
reuslBakkalaurea .•. ", für Fachhocbsclml-Magist.eIstud.ienginge und für Facbhoclw:hul­
Diplomstudienginge ,.MagisterlMagistra ..... oder "DipIom-lngenieurIDiplom-lngenieurin ... ", jeweils mit 
einem die Fächergruppen kennzeichnenden Zusatz und der Beisetzung ,,(FH)" zu lauten; die Führung 
dieser akademischen Grade ohne den Zusatz • .(FH)" ist unzulässig. Die zulässigen akademischen Grade, 
die Zusa1Zbezeichnungen sowie die Abldbzung der akademischen Grade werden vom FachhocbschulTat 
festgesetzt; dieser Beschluss bedarf der Genehmigung der mstäudigen Bundesministerin oder des zustän­
digen BUDdesnDnisters. Für den einzelnen Fachhochschul-Studiengang ist der jeweilige akademische 
Grad samt Zusatzbezeichnung vom FachhochschuJrat im .Akkreditienmgsbescheid festzusetzen. '" 

9. In § S Abs. 30 zweiter Satz und in § 6 Abs. J wird d03 Wort ,.AneIkennung" durch das Wort ,.Akk:redi­
tierung" ersetzt. 

10. § 6 Abs. 2 Z 1 lautet: 
,.1. die Entscheidung über die Ak:kreditierung von Studiengängen als Fachhocbschul-Studiengänge 

mit A IJSDabrne des Standortes und die Entscheidung über den Entzug der Akkreditienmg sowie 
der Verleihung und der Entzug der Bezeichnung ..Fachhochschule" (§15);" 

1 I. § 6 Abs. 2 Z Slautet: 
,.5. die kontinuierliche Beobachtung des gesamten Fachhochschulsektors hinsichtlich seinel Kohä­

renz mit dem übrigen B üdungssystem und hinsichtlich seiner Akzeptanz durch das B escbäfti­
gungssystem und die Blldungsnachftage;" 

12. § 6 Abs. 2 Z 6 lautet: 
,.6. die Beratung der zuständigen Bundesmirristerin oder des zuständigen Bundesministers in Fragen 

des Fachhochschulwesens und des Einsatzes von Bundesmitteln sowie die Erstattung von Emp­
fehlungen hinsichtlich der Standorte, an denen die Studiengänge durchgeführt werden;<t 

13. § 6 Abs. 5 erster Satz lautet: 

,,(5) Entscheidungen des FachhochschuJrates über Anträge auf Akkreditienmg und aufVerlingerung 
der Akkreditienmg, der Widerruf der Akk:reditierung von Fachhochschul-Studiengingen sowie die Ver­
leibung und der Widerruf der Bezeichnung ..Fachhochschule" bedürfen der Genehmigung der zuständi­
gen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers." 

14. In den 0 berschriften zu § 12, § 13 und § J 4 sowie in § 12 A bs. J, A bs. 2 erster Satz, A bs. 3 fünf­
ter Satz, Abs. 4 erster Satz, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. J erster Satz, Z J, Z 2, Abs. 2 erster Satz und in § 17 
wird das Wort ..Anerkennung« durch das Wort ,.Akk:red:itierung", in § 12 Abs. 3 letzter Satz das Wort 
.,Anerkennungszeitraum" durch das Wort ,,Akkreditierungszeitraum" ersetzt. 

15. Nach § J 3 Abs. 2 wird folgender Abs. 20 emgeftigt: 

,,(2a) Der FachhochschuJrat hat eine Verordnung zu erlassen, in der hinsichtlich der Evaluierung 
gemäß Abs. 2 folgende Festlegungen zu treffen sind: 

1. Zielse1ZUD.g und methodische Grundsätze der Evaluienmg, 
2. Bereiche der Evaluierung und Evaluienmgsverfabren, 
3. VerofIentIichung und Art der Umsetzung der Evaluienmgsergebnisse.« 

I 6. Dem § J 3 wird folgender Abs. 4 angefUgt: 

,,(4) Der Erhalter ist berechtigt, den bei ibm tätigen Pezsonen die Verwendung von Bezeichnungen 
des Universitätswesens einzuräumen, die im Universitätsgesetz 2002, BGBl. I NI. 12012002 festgelegt 
sind. Die Verwendung dieser Bezeichnungen ist nur mit dem jeweiligen Zusatz "FR'., »(FH)" oder 
,,Fachhochschul-... « zulässig." 

----------........ 
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17. § 15 Aha. 1 und 2 lauten: 

n§ 15. (1) Einrichtungen zur Durchfiibnmg von Facbhochschul-Studiengängen hat der Fachhoch­
schulrat auf Antrag d es Erhalters bei Erfi111ung der Voraussetzungen des Abs. 2 mit B escheid die Be­
zeichmmg ,,Fachhochschule" zu verleihen. 

(2) Die Verleihung der Bezeichnung "Fachhochschule" se1zt voraus, dass 
1. mindestens zwei Studiengänge der beantragten Einrichtung als Fachhochschul­

BakbJaureatsstudiengang mit darauf aufbauendem Fachhochschul-Magisterstudiengang oder als 
Fachhochschul-Diplomstudiengang akkreditiert sind; 

2. ein Plan für den Ausbau der betreffenden Einrichtung vorliegt. aus dem die Erreichung einer 
Mindestzahl von 1.000 Studienpli1zen innerhalb von fUnf Jahren glaubhaft gemacht wird." 

J 8. § 16 samt Oberschrift lautet; 

"FaehhoehsehulkoUegium 

§ 16. ( 1) Zur U ntcrstützung d er Organisation und Durchführung des L ehr-, Forschungs- und P IÜ­
fungsbetriebes ist bei jedem Erhalter ein F achhochschu1lrollegium einzurichten. Dieses hat mindestens 
zweimal jährlich zusammenzutreten. 

(2) Dem Fachhocbschu1koUegium gehören Vextreteziunen und Vertreter des Lehr- und Forschungs­
personals sowie Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden an. Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Studierenden müssen 25 vH der Mitglieder des Fachhocbschulkollegiums stellen. Die Mitglieder werden 
von den beim Erhalter tätigen Angehörigen des Lehr- UDd Forschungspersonals bzw. von den Studieren­
dengewihlt 

(3) Die Aufgaben des Fachhochschulkollegiums sind: 
1. Wahl der Leiterin oder des Leiters und seinex Stellvertreterin oder seines Stellvertreters auf 

Grund je eines Dreiervorschlages des Erhalters; 
2. Antrag an den Erhalter auf Abberufung der Leiterin oder des Leiters oder seiner Stellvertreterin 

oder seines Stellvertreters bzw. SteJhmgnabme zu einer diesbezüglichen Absicht des Erhalters für 
den Fall. dass diese Pexsonen ihre Amtspflichten gröblich verletzt oder vernachlässigt haben oder 
dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Amtspflichten zu erfilllen; 

3. Anhönmgsrecht zu Änderungen betreffend akkreditierte Fachhochschul-Studiengänge; 
4. Anhörungsrecht betreffend Eimichtung und Auflassung von Fachhocbschul-Studiengängen; 
S. Anhönmgsrecht betreffend Budget (Investitions-, Sach- und Personalaufwand); 
6. Anhörungsrecht betreffend die Einstenung von Lehrpersonal; 
7. Inhaltliche Koordination der Lehrveranstaltungen und Prüfungen; 
8. Evaluierung der Lehr- und Prüfungstitigkeit sowie des Studienp1anes und der Prüfungsordnung. 

(4) Der Leiterin oder dem Leiter des Fachhochscbulkollegiums obliegt: 
1. die Zulassung zu Prüfungen. Zuteilung von Ptüfern, Festsetzung von Prüfungsterminen; 
2. die Anrechnung und Anerkennung von Studien und Prüfungen; 
3. die Aberkennung von Prüfungen; 
4. die Verleihung akademischer Grade und deren Widenufsowie die Nostrifizierung ausländischer 

Grade; 
S. die Erteilung von Anweisungen an Mitglieder des Lehrkörpers zu Art und Umfang der Ausübung 

ihrer Lehrverpflichtung, soweit dies zur ordmmgsgemißen Auftechterhaltung des Studienbetrie­
bes nach Maßgabe der Studienpline erforderlich ist; 

6. die Ertei1ung von Lehraufträgen auf Grund von Vorschlägen oder nach Anhörung des Fachhoch­
schullrollegiums; 

7. die Vertretung des Facbhochschulkollegiums nach außen sowie die Vollziehung der Beschlüsse 
des Fachhochschulkollegiums. 

(5) Gegen Entscheidungen der Leiterin oder des Leiters des Fachhochschulkollegiums gemäß Abs. 4 
Z 1 bis 4 haben die Antragstellerinnen und Antragsteller das Recht einer Beschwerde an den Fachhoch­
schulrat Dieser hat über die Beschwerde mit Bescheid zu entscheiden. 

(6) Der Erhalter hat dafür zu sorgen, dass der Lehrkörper an anwendungs bezogenen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten teilnimmt Dies kann in der eigenen Einrichtung oder durch Kooperation mit ande­
ren universitären oder außeruniversitären Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen geschehen. 
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(7) Das FacbhochschuIkollegium fiihrt an Fachhochschulen die Bezeichnung • .Fachhochschulse-
nat"," 

19. § 18 lautet: 

.. § 18. Wer vorsätzlich 
1. die dem Facbhochscbulwesen eigentümlichen Bezeichnungen oder 
2. die Abkützung ,,FR" oder 
3, die in § S genannten akademischen Grade UJlberechtigt verleiht, vermittelt oder fiihrt, begeht, 

weun die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach aDderen Verwalmngsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, eine Verwaltuogsübertretun, die von der örtlich zustiindigen Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe von bis zu 15 000 € zu bestrafen ist." 

20. Dem § 20 wirdfolgender Abs. 5 angejUgt: 

.. (5) Die §§ X. X ... in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2003, treten mit 1. Jänner 
2004 in Kraft. " 

2 J. Dem § 21 werden folgende Abs. 4 und 5 angejUgt: 

..(4) Die Ffihnmg bisher verliehener akademischer Grade bleibt unberührt. Die Absolventinnen und 
Absolventen sind jedoch berechtigt, anstelle des aufgnmd des § 5 Abs. 2 in der Fassung vor dem Bundes­
gesetz BOBl I Nr. XXXl2003 verliehenen akademischen Grades den aufgnmd des § 5 Abs. 2 in der Fas­
SUJl8 des Bundesgesetzes BGBt I Nr. XXXl2003 festgelegten akademischen GTad zu führen. Auf Antrag 
hat der Erhalter darüber eine Bestätigung auszustellen. 

(5) Die Verleihung der Bezeichnung "Fachhochschule" durch Verordnung aufgrund des § 15 Abs, 1 
in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGB!. I Nr. XXXl2003 b leibt unberührt. Für den Widerruf der 
Verleihung gemäß § 15 Abs. 5 ist der Facbhochschulrat zuständig." 
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Vorblatt 
Probleme: 

Fehlende gesetzliche Gnmdlage zur D urchfiihnmg von D oppeldiplom-Programmen im Fachhoch­
schulbereich. 

Fehlende gesetzJiche Grundlage betreffend die Verwendung von Bezeichnungen des Fachhoch­
schulwesens. 

Fehlende organisatorische Grundlagen für Erhalter, die keine Fachhochschule sind. 

Fehlen einer gesetzlichen Grundlage zur Einhebung von Studienbeiträgen im Fachhochschulbereich. 

Weiterentwicklung des Organisations- und Studienrecbts im Universitätsbereich. 

Ziele: 
Anpassung des FHStG an die Entwicklungen im Universitätsbereich. 

Stärkung der Elemente der Qualitätssicherung. 

Inhalte: 
Festlegung akademischer Grade für Fächergruppen statt für einzelne Berufsfelder. 

Gesetzliche Grundlage zur Auflage von Erginzungspriifungen zur Herstellung der Gleichwertigkeit 
von Reifezeugnissen. 

Schaffung der gese1zlichen Grundlage zur Durchfüllrung von Doppeldiplom-Programmen an Fach­
hocbschul-Studiengängen und Fachhochschulen. 

Gesetzliche Ermächtigung zur Einhebung von Studienbeiträgen in der bisherigen Höhe. 

Schaffung der gesetzlichen Grundlage zur VerweDdung von im Universitätsbereich üblichen Be­
zeichmmgen für das Fachhocbschulpersona.l zu an Fachhochschulen üblichen Bedmgnngen. 

Einfi1hrung von Qua1jt!itgmanagementsystemen aufErhalterebene. 

Neuregelung des Fachhocbschulkollegiums und Einfilhnmg bei allen Erbaltem. 

Schaffung einer Kompetenz des Fachbochschuhates für Empfehlungen zu den Standorten von Stu­
diengängen. 

Festlegung einer Verordnungskompetenz für den Facbhocbschu1rat zur näheren Ausgestaltung der 
Evaluierungsverfahren. 

Kompetenzübergang zur Verleihung der Bezeichnung .,Fachhochschule" auf den Fachbocbschulrat. 

Anpassung der Strafbestimmung an das Universitätsgesetz 2002. 

Umstellung der Terminologie von ,,Anerkellllung" auf ,.Akkreditierung". 

Alternativen: 

Beibehaltung der geltenden Rechtslage. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtsebaftsstandort österreich: 
Die in der vorliegenden Novelle vorgesehenen Änderungen bewirken insgesamt eine nachhaltige Stär­
kung des Qualitätsniveaus im Fachbochschulbereich, welche auf das Ausbildungsniveau von jungen A­
kademikerinnen und Akademikern durchschlägt und gleichzeitig wichtige Impulse für die österreichische 
Wirtschaft bilden kann. 

Besonderheiten des NormerzeugUDgSVerfahrens: 

Keine 

FinanzieUe Auswirkungen: 

Die vorgeschlagenen Änderungen haben keine finanziellen Auswirkungen fiir den Bund. 

Verhältnis zu Rec:htsvorscbriften der EU: 

Die vorgeschlagenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechtes der Emopäischen 
Union. 
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Erliuterungen 
Das Bundesgesetz über Fachbocbschul-Studiengingc (Fachhochschul-Studiengesetz 1993 - FHStG) ist 
im Jahr 1993 in KDft getreten; es wurde in den Jahren 1998, 2000 und 2002 novelliert. In der letzten 
Novene aus dem Jahr 2002 erfolgte die Anpassung des FHStG an die Herausfordenmg der Bildung eines 
europtischen Hochschulraumes im Sinne der Bologna-Deklaration 1999. 

Die bisherige dynamische Entwicklung im Bereich des Fachhochschulwesens erfordert eine besondere 
Bedachtnahme auf Maßnahmen zur Si<:herung der Qualität im Fachhochschulberei<:h. Analog zu der 
durch das Universitätsgese1z 2002 gescba1fenen diesbezüglichen Perspektive fUr die Universitäten sollen 
auch im Fachhochschulbereich die einzelnen EIbalter von Fachhochschul-Studiengingen und Fachhoch. 
scbnlen als primäre Verantwortungsträger der QuaJitälssicherung angesprochen werden. Um dies zu un­
terstreichen, soll durch die vorliegende Novene jeder Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen bzw. 
Fachhochschulen dazu veIpflichtet werden, ein eigenes - seinen jeweiligen Bedürfnissen gerecht werden­
des - Qualitätsmanagementsystem zu etablieren. 

Gleichzeitig wird die Position des Fachhochschulrates, welcher bereits bislang wichtige Aufgaben im 
Bereich der Qualitätssichenmg wahrgenommen hat, zusätzlich dadurch unterstrichen, dass die Verant­
wortuDg des Fachhochschukates zur Gewährleistung von Standards für die Dmchfiibrung von Evaluie­
rungen eindeutig klargestellt wird. In diesem Zusannnenhang ist darauf zu verweisen, dass der Facbboeh­
schulrat die Details sowohl der neu vorgesehenen "institutionellen Evaluienmgen" als auch die im Zuge 
der Verlingerungsanträge vOl'Zulegenden Evaluienmgen durch Verordnung näher zu regeln bat. 

Einen weiteren Schwetpunkt in der vorliegenden Novelle stellt die Anpassung des FHStG an das Univer­
sitätsgesetz 2002 dar: So sonen die gesetzlichen Grundlagen für die Doppel-Diplomprogramme, den 
Zusatz zum Diplom (Diploma Supplement) und die Festlegung der Höhe der Studienbeitriige in das 
FHStG integriert werden. 

Betreffend die organisationsrechtliche Dimension des FHStG wird durch die vorliegende Novelle der 
Weg beschritten, auf die in den vergangenen Jahren gewonnenen Erkenntnisse aufbauend, ein Kollegium 
bei allen Erhaltern vorzusehen, damit dieses Kennzeichen akademischer Organisation bei allen Erhaltern 
sichergestellt wird. Die Größe und genaue Zusammensetzung des Kollegiums wird den einzelnen Edlalter 
freigestellt. 

Schließlich dient die Novene der Umstellung auf die intemational vergleichbare Terminologie ,.Akkredi­
tierung" und der Vornahme einiger redaktioneller K1arsteUungen. 

Die verfassungsrecbtliche Grundlage fiir diesen Gesetzesvorschlag bildet Art. 14 B-VG. Der Vorschlag 
enthält keine Verfassungsbestimmung. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zn Z 1, 6, 9, 14: 

Im Rahmen dieser Novelle soll der Begriff ,,Anerkennung von Studiengängen" generell durch ,.Akkredi­
tierung" ersetzt werden, da dies der international üblichen Terminologie besser entspricht. 

Zu Z2 (§ 2 Abs. 2 und 3): 

Die Regelungen des Hochschul-Taxengesetzes 1972 be1Ieffend den Studienbeitrag an Universitäten wur­
den im Zuge der Erlassung des Universitätsgesetzes 2002 (BGBl I Nr. 120/2002) in dieses integriert. Aus 
systematischen Gründen erscheint es zielfilhrend, auch die Bestimmung des § Ilb Hochschul­
Taxengesetz 1972 in das FHStG zu integrieren. Da es sich dabei um eine Ennichtigung zur Einhebung 
von Studienbeitriigen durch die Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen bzw. von Fachhochschulen 
handelt, kann von einer detaillierten Regelung Abstand genommen w erden; im Rahmen des Gleichbe­
handlungsgrundsatzes bestehen entsprechende Spielriume für die konkrete Ausgestaltung der Studienbei­
tragserhebung durch die einzelnen Erhalter. Da auf Grund der besonderen Struktur von Fachhochschul­
Studien, deren Absolvierung in aller Regel eine Anwesenbeitspflicht voraussetzt, das zeitgleiche Betrei­
ben von mehr als einem Fachhochschul-Studium nicht möglich ist, eriibrigt sich auch die Regelung derar­
tiger Sachverhalte. 

Vor allem. die in § 3 festgelegten Ziele und leitenden Grundsätze für den Betrieb von Fachbochschul­
Studiengängen betonen die besondere Bedeutung, welche der Etablierung von entsprechenden Qualitäts­
standards im Bereich der fachbocbschulischen Lehre zukommt. Um in diesem Zusammenhang die beson­
dere Verantwortung der einzelnen EIbalter von Fachhochschul-Studiengängen bzw. Fachhochschulen zu 
unterstreichen, soll eine eigene gesetzliche Bestimmung vorgesehen werden, welche die Verpflichtung 
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des Erbalters beinhaltet, ein seinen jeweiligen Bedürfnissen angepasstes eigenes Qualitätsmanagement­
system zu etablieren. 

Zu Z3(§3Abs.2 Z2): 

Die Änderung dient der Bereinigung eines Redaktionsversehens in der Novelle BGBl. I Nr.58/2002. 
Anlässlich der Einfilgung eines Satzes in § 4 Abs. 2 Z 2 wurde der bisherige zweite Satz zwn dritten Satz. 

Zu Z4 (§ 3 AbI. 2 Z 10): 
Bei Doppeldiplom-Programmen handelt es sich um ordentliche Studien, die auf Grund von Vereinbanm­
gen zwischen einer oder mehreren österrcichischen Universität( en) und einer oder mehreren ausJändi.. 
schen anerkannten postsekundären Bildungseimichtung(en) gemeinsam durchgeführt werden. wobei in 
diesen Vereinbanmg festgelegt sein muss, welche Leistungen die betreffenden Studierenden an den betei­
ligten Institutionen zu erbringen haben (vgl. § SI Abs. 2 Z 27 Universitätsgesetz 2002). Durch die Ermög­
lichung der Durchfiibrung von Doppekliplom-Programmen im Verhältnis zwischen österreichischen 
Fachhochschul-Studiengängen bzw. Fachhochschulen und ausländischen Bildungseinrichtungen (ein­
schließlich Universitäten) ist die Möglichkeit gegeben, die Internationalisierung im Studienbereich zu 
verstärken. Wesentlich ist dabei, dass eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Eimichtungen zu be­
stehen bat, welche die Anteile der einzelnen Einrichtungen an einem gemeinsamen Studienprogramm im 
Vorhinein generell festlegt. und dass der Studienverlaufnicht den Zufälligkeiten des EinzelfalIes überlas­
sen bleibt. 

Zu Z 5 (§ 4 Abs. 3a): 

Mit der FHStG-Novelle 1998 wurde der § 4 Abs. 3 Z 3 FHStG dem § 35 Abs. 1 UniStG angepasst, w0-
nach ein ausländisches Zeugnis nun auch auf Grund einer Entscheidung der Leiterin oder des Leiters des 
inländischen Fachbocbschul-Studienganges im Einzelfall einem österreichischem. Reifezeugnis gleich­
wertig ist, wodurch der Zugang zu Facbhochschul-8tudiengängen fiir Inhaber entsprechender ausländi­
scher Zeugnisse durch den Wegfall des bei Fehlens einer völkerrechtlichen Vereinbarung zwingenden 
Erfordernisses der NOS1rifizierung wesentlich erleichtert wurde. 

Eine Anpassung an § 35 Ab!. 2 UniStG, wonach im Falle, dass die Gleichwertigkeit des ausländischen 
Zeugnisses im Hinblick auf die Inhalte und die Anfordenmgen einer östc:rreichischen Reifeprüfung nicht 
gegeben ist, die Rektorin oder der Rektor Ergänzungspriifungen vorzuschreiben bat, die fiir die Herstel­
lung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen Reifeprüfung erforderlich und vor der Zulassung abzu­
legen sind, erfolgte jedoch nicht 

Nach dem Gesetzestext kann die Studiengangs1eiterin oder der Studiengangsleiter bei Vorliegen aller 
Voraussetzungen ein ausländisches Zeugnis im Einzelfall als gleichwertig anerkennen; sie oder er ist 
jedoch nicht berechtigt. Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben. die fiir die Herstellung der Gleichwertig­
keit mit einer inländischen Reifeprüfung erforderlich wären. 

Das würde bedeuten, dass Inhaberinnen und Inhaber aus1indischer Zeugnisse, deren Gleichwertigkeit mit 
einer inländischen Reifeprüfung nicht voll gegeben ist, die Zulassung zmn Studium an Universitäten im 
Wege von notwendigen Ergänzungsprüfungen erhalten. während unter gleichen Voraussetzungen die 
Zulassung zum Studium an einem Fachhocbschul-Studiengang nur im Wege einer formellen Nostrifizie­
nmg möglich ist. 

Wie aus den Erläuterungen zu § 4 Abs. 3 Z 3 und 4 zur angefübrtenNovelle zum FHStG hervorgeht, 
sollte unter anderem analog zum Zulassungsrecht der Rektorin oder des Rektors im Universitätsbereich 
auch im Facbhochschulbereich das Zulassungsrecht der Leiterin oder des Leiters des jeweiligen Studien­
ganges geschaffen werden. Überdies wurde die Novelle zum Anlass genommen, die bis dahin nach dem 
Voroild des AHStG formulierte Bestimmung ilber den Nachweis der Universitätsreife mit dem Wortlaut 
des UniStG zu harmonisieren. 

Auf Grund dieser Erläuterungen kann davon ausgegangen werden. dass das Fehlen einer dem § 35 Abs. 2 
UniStG analogen Regelung im § 4 FHStG ein Redaktionsverseben darstellte. Überdies würde dies eine 
Ungleichbebandlung der Inbaberinnen und Inhaber ausländischer Zeugnisse und unter Umständen einen 
Verstoß gegen den Gleicbbeitssafz darstellen, was dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann. 

Die vorgeschlagene Novelle soll nun zum Anlass genommen werden, um dieses seinetZeitige Redakti­
onsversehen zu bereinigen. Zuständig soll die Leiterin oder der Leiter des nunmehr bei allen Erhaltern 
einzurichtenden Fachhocbschu1koUegiums sein. 

----------....... 
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Zu Z 7 (§ 4 Abs. 9): 

Wie an den Universitäten soll nunmehr auch an den Fachhochschulen die Ausstellung des Anhanges zum 
Diplom ("Diploma Supplement") Standard werden. Damit wird auch ein weiterer Beitrag zum Post­
Bologna-Prozess im Fachbochschulbereich geleistet 

Zu Z 8 (§ S Abs.l): 

Die bislang geltende Regelung betreffend die akademischen Grade sah vor, dass diese mit einem die 
BerufsfeIder kennzeichnenden Zusatz zu versehen seien. Da potenzielle AIbeitgeber mit den oftmals 
verwendeten sehr spezifischen Bezeicbnungen (z.B. Mag. für Internationale Wirtschaft und Management, 
DI für Simulationsgestützte Nachrichtentechnik) der akademischen Grade nicht vertraut sind und diesbe­
züglich insgesamt eine sehr große Heterogenität herrscht, empfiehlt es sich, jeweils nur solche Zusitze zu 
den akademischen Graden zu verwenden, welche gröBere, auch international übliche Fächergruppen 
charakterisieren. 

In einer Übergangsbestimmung soll sichergestellt werden (vgl. § 21 Abs.4), dass die bisher verliehenen 
Grade weitergefiihrt werden können. Allerdings können anstelle der bisher verliehenen die neuen, auch 
international besser vergleichbaren Grade geführt werden (vgl. zu Z 21). 

Zu Z 10 (§ 6 Abs.l Z 1) und Z 13 (§ 6 Ab&. 5): 

An diesen Stellen ist die Zuständigkeit des FachhochschuJrates für die Verleihung der Bezeichnung Fach­
hochschule zu er~ wie dies in Z 17 (§ 15) vorgeschlagen wird. 

Zu Z 11 (§ 6 Abs.l Z 5): 

Durch die Verwendung des Wortes ,.Beobachtung" anstelle des bislang verwendeten Wortes .,Evaluie­
rung" soll klargestellt werden, dass es sich dabei nicht um Evaluierungen im eigentlichen Sinn, sondern 
vielmehr um eine Beobachtungsfunktion handelt. 

Zu Z 12 (§ 6 Abs.l Z 6): 

Im Rahmen der Beratungsfimktion des Fachhochschulrates für das Bundesministerium sollen künftig 
explizit auch Empfehlungen hinsichtlich der Standorte von Fachhochschul-Studiengängen abgegeben 
werden. Der Fachhochschukat kann dazu als Gremium von Expertinnen und Experten wichtige Impulse 
vor dem Hintergrund seiner Qualitätsstandards einbringen. 

Z 15 (§ 13 Ab&. 2a): 

Bereits bislang hat jeder Antrag aufVerlängenmg der Anerkennung als FacbhochschuI-Studiengang unter 
anderem die Vorlage eines Evaluationsberichtes erfordert. Mit der nun vorgeschlagenen Ergänzung soll 
die besondere Bedeutung der Sicherstellung von entsprechend hoben Qualitätsstandards unterstrichen 
werden. Zur S icbenm.g von entsprechend einheitlichen Standards hat der Fachhochschukat die Details 
dieser Evaluierungen durch Verordmmg festzulegen. Diese Standards werden sowohl die studiengangsbe­
zogene als auch die einrichnmgsbezogene Evaluierung betreffen. Damit wird ein hohes Maß an Rechtssi­
cherheit für die Erhalter hinsichtlich der einzuhaltenden Evaluienmgsstandards erzeugt. 

Für die Durcbfiibrung der Evaluierungen können sich die Erhalter künftig der in Gründung befindlichen 
österreichischen Agentur für Qualitätssichenmg, aber auch einer anderen i ntemational tätigen Agentur 
bedienen. Entscheidend ist dabei, dass die Standards des FachhochschuJrates eingehalten werden. 

Zu Z 16 (§ 13 Abs. 4): 

Vor allem zur Bereinigung einer rechtsunsicheren Situation sollen die Erhalter von Fachhochschul­
Studiengängen und Fachhochschulen nunmehr ausdrücklich dazu ermächtigt werden, die Verwendung 
von personenbezogenen Bezeichnungen des Universitätswesens zu ermöglichen. Dabei sollen nur die 
gemäß Universitätsgesetz 2002 zulässigen Bezeichnungen (z.B. Rektor/in, Universitätsprofessor/in) Ver­
wendung finden, WenD. die Personen unter vergleichbaren V OIaussetzungen beschäftigt s ind. Jedenfalls 
muss der Zusatz .,FR" bzw. ,,(FH)" oder "Fachhochscbul- ... " verwendet werden. Auf die korrespondie­
rende Strafbestimmung in Z 19 (§ 18) wird verwiesen. 

Zu Z 17 (§ 15 Abs.I und 2): 

Bisher war die Verleihung der Bezeichnung ,,Fachhochschule" einer Verordnung der zuständigen Bun­
desministerin 0 der d es zuständigen Bundesministers vorbehalten. Tatsächlich ist dieser Verleihungsakt 
eine Ausprägung der Qualititssicherung und sollte kfinftig durch den FacbhochschuJrat erfolgen. zuma1 er 
auch bisher vor der Verleihung angehört werden musste. Die bisherigen Verleihungsvoraussetzungen 
bleiben unverändert, lediglich das Erfordernis der Eimichtung eines Facbhochschulkollegiums entfällt. da 
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mit diesem. Entwurf vorgeschlagen ~ bei allen Erhaltern kollegiale Strukturen einzurichten (vgl. dazu 
gleich unten Z 18). 

In einer Übergangsbestimmung (Z 21) wird klargestellt, dass die bisher durch Verordnung erfolgten Ver­
leibungen (FH Wiener Neustadt, FR Vorarlberg. FH Tecbmlmm Kirnten, FR Technikum Wien, FR IMC 
Krems, FH bfi Wien) weiterhin gelten. 

Zu Z 18 (§ 16): 

Die bislang vorgesehene orgaDisationsrechtIiche Grundstruktur im Facbhochscbul-Bereich wmde gele­
gentlich dadurch lnngangen, dass die Antragstellung auf Verleihung der Bezeicbntmg ~achhochschule" 
unterlassen wurde und in Folge dieser Unterlassung die Einrichtung eines Organs ,,Fachhochschulkolle­
gium." bzw. eines Organs ,,LeiterlLciterin des FacbhocbschuJkollegiums" unterblieben ist. Da ein akade­
mischer Bereich fiir Fachhochschulen - auch im internationalen Vergleich - aber in jedem Fall erforder­
lich ist, soll nunmehr jeder Erbalter ein Kollegium. einrichten, was der Fachhochschulrat unter Qualitäts­
aspekten sehr begrüßt. 

Die Größe des Fachhochschulkollegiums soll nicht gese1Z1ich definiert, sondern dem Erhalter überlassen 
bleiben.. Jedenfalls sollen. die Studierenden wie bisher und entsprechend dem Universitätsgesetz 2002 zu 
einem Viertel vertreten sein. 

Die Zuständigkeiten und deren Verteilung zwischen Vorsitz und Kollegium. werden der Rechtsentwick­
lung im Universitätsbereich in der Form angepasst, dass die Einzelentschcidungen vom Vorsitz zu treffen 
sind und das Kollegium - ähnlich dem Senat gegeniiber der Universi1itsIeitung - keine Antrags- und 
Entscheidungskompe~ sondern umfassende AnhöruDgsrechte haben soll Damit wird eine wichtige 
J(ommnnikationsebene zwischen der Geschäftsführung und dem akademischen Bereich geschaffen. 

Mit der Verankenmg aller auf Studierende bezogenen Einze1fallentscheidungen beim Vorsitz wird auch 
eine g1eichffumige Bebandlung der Anliegen der Studierenden, unabhängig von den einzelnen Studien­
gängen sichergestellt. 

An Fachhochschulen soll das Kollegium. im Sinne einer Angleichung an das Universitätsgesetz 2002 die 
Bezeichnung ~achhocbschulsenat" fUhren 

Zu Z 19 (§18 Abs. 1): 

Um zu vermeiden, dass Einrichtungen, welche außerbaJb der gesetzlichen Grundlage des FHStG Bil­
dllnpmgebote etablieren, durch die Verwendung der A bkümmg .,FR" einen entsprechenden N ahebe­
reich zum Fachbochschulsektor suggerieren, ist nunmehr auch die Verwendung der Abkürzung ,,FH" 
unter Strafe g esteUt. Die B estitnmJmg s oll im Übrigen - auch hinsichtlich des Strafrahmens - an das 
Universititsgesetz 2002 angepasst werden. 

Zu Z 20 (§ 20 Abs.6): 

Die Novelle soll mit 1. Jänner 2004 in Kraft treten. 

Zu Z 21 (§ 21 Abs. 4 und 5): 

Abs. 4 nimmt Bezug auf die Neuregelung der akademischen Grade. Es wird vorgeschlagen, dass die bis­
her verliehenen Grade weitergeführt werden können. Allerdings könnten anstelle der bisher verliehenen 
die neuen, auch international besser vergleichbaren Grade geführt werden. Sichergestellt wird durch die 
vorgeschlagene Formulierung jedenfalls, dass die gleichzeitige Führung des alten und des neuen akade­
mischen Grades nicht zulässig ist. 

Abs.5 nimmt Bezug auf den Kompetenzüberga.g zur Verleihung der Bezeichnung ,,Fachhochschule" 
von der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister auf den Fachhochschulrat 
Es wird festgelegt, dass die bisher durch Verordnung erfolgten Verleihungen (FR Wiener Neustadt, FR 
Vorarlberg, FH Technikum Kärnten, FH Technikum. Wien, FH IMC Krems, FH bfi Wien) weiterhin 
gelten. Für deren Widerruf wird allerdings der Fachhochschulrat zuständig sein. 

• 
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TengegenübersteHung 
Geltende Fassung 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die staatliche Anerkennung von Studiengängen als 
Fachhochschul-Studiengänge und die Verleihung der Bezeichnung Fachhochschule. 

§ 2. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen können der Bund und andere juristi­
sche Personen des öffentlichen Rechts sein. Juristische Personen des privaten Rechts 
können Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen sein, soweit deren Unternehmens ge­
genstand überwiegend die Errichtung, Erhaltung und der Betrieb von Fachhochschul­
Studiengängen ist. 

§ 3. (1) .... 
(2) Grundsätze fUr die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: 

1. ... 
2. Die Studienzeit hat in Fachhochschul-Bakkalaureatsstudiengängen sechs Semes­

ter, in Fachhochschul-Magisterstudiengängen zwei bis vier Semester und in 
Fachhochschul-Diplomstudiengängen acht bis zehn Semester zu bettagen. Wird 
der Zugang zu einem Fachhochschul-Studiengang gemäß § 4 Ab!. 2 zweiter Satz 
beschränkt, so ist die Studiendauer um bis zu zwei Semester zu reduzieren und 
sind diese Fachhochschul-Studiengänge unter Verwendung von Fernstudienele­
menten einzurichten. 

2a. bis 9 .... 

§ 4. (1) bis (3) ... 

Vorgeschlagene Fassung 
§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die staatliche Akkreditierung von Facbhochschul­

Studiengängen und die Verleihung der Bezeichnung Fachhochschule. 

§ 2. (1) Erhalter können der Bund und andere juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sein. Juristische Personen des privaten Rechts können Erhalter von Fachhoch­
schul-Studiengängen sein, soweit deren Untemehmensgegenstand überwiegend die Er­
richtung, Erhaltung und der Betrieb von Fachhochschul-Studienglingen ist. 

(2) Die Erhalter sind berechtigt, von Studierenden einen Studien beitrag in Höhe von 
363,36 Euro je Semester einzuheben. 

(3) Die Erhalter haben zur Leistungs- und Qualitätssicherung ein eigenes Qualitäts­
managementsystem aufZubauen. 

§ 3. (1) ... 

(2) Grundsätze fUr die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: 
1. ... 
2. Die Studienzeit hat in Fachhochschul-Bakkalaureatsstudiengängen !lew Semos­

ter, in Facbhochschul-Magisterstudiengängen zwei bis vier Semester und in 
Facbhochschul-Diplomstudiengängen acht bis zehn Semester zu betragen. Wird 
der Zugang zu einem Fachhochschul-Studiengang gemäß § 4 Aba. 2 dritter Satz 
beschränkt, so ist die Studiendauer um bis zu zwei Semester zu reduzieren und 
sind diese Fachhochschul-Studiengänge unter Verwendung von Fernstudienele­
menten einzurichten. 

2a. bis 9 .... 
10. Fachhochschul-Studienglinge können auch als Doppeldiplom-Programme durch­

geftlhrt werden. Doppeldiplom-Programme sind Studien, die auf Grund von Ver­
einbarungen zwischen einem oder mehreren östeneichischen Erhaltern von 
Fachhochschul-Studiengängen und einer oder mehreren ausländischen anerkann­
ten postsekundären Bildungseinrichtungen gemeinsam durchgefUhrt werden, 
wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein muss, welche Leistungen die 
betreffenden Studierenden an den beteiligten Einrichtungen zu erbringen haben. 

§ 4. (1) bis (3) ... 
(3a) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die Inhalte 

und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht gegeben, so hat die 
Leiterin oder der Leiter des Fachhochschulkollegiums die Ergänzungsprllfungen vorzu­
schreiben, die fUr die Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen Reifeprü-
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Geltende Fassung 

(4) ... 

Vorgesehlagene Fassung 
fung erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind. 

(4) ... 

2 

(5) Wenn e s das Ausbildungsziel des betreffenden Studienganges e rfordert~ haben (5) Wenn es das Ausbildungsziel des betreffenden Studienganges erfordert. haben 
Studienanfiinger mit einer einschlägigen beruflichen Qualifikation Zusatzprüfungen Studienantlinger mit einer einschlägigen beruflichen Qualifikation Zusatzprilfungen 
nachzuweisen. Die Benennung der einschlägigen beruflichen Qualifikationen und die nachzuweisen. Die Benennung der einschlägigen beruflichen Qualifikationen und die 
Zusatzprüfungen werden vom Fachhochschulrat auf Antrag des Erhalters fl1r den bean- Zusatzprüfungen werden vom Facbhochschulrat auf Antrag des Erhalters für den bean­
tragten Studiengang festgelegt oder im Einzelfall, fl1r nicht im Anerkennungsbescheid tragten Studiengang festgelegt oder im Einzelfa14 filr nicht im Akkreditierungsbescheid 
geregelte Qualiflkationen, vom Leiter des Lehrkörpers oder vom Fachhochschulkollegi- geregelte Qualifikationen, vom Leiter des Lehrkörpers oder vom Fachhochschulkollegi­
um festgelegt. Diese Entscheidung ist innerhalb von zwei Monaten dem Fachhochschulrat um festgelegt. Diese Entscheidung ist innerhalb von zwei Monaten dem Facbhochschulrat 
zur Kenntnis zu bringen. zur Kenntnis zu bringen. 

(6)... (6) ... 

(7) Ist im Anerkennungsbescheid für einen Studiengang die BehelTschung der deut­
schen Sprache gefordert, so hat der Studierende den entsprechenden Nachweis zu erbrin­
gen. 

(8) ... 

§5.(1) ... 

(2) Die akademischen Grade haben fUr Fachhochschul.Bakkalaureatsstudiengänge 
,,BakkalaureaJBakkalaureus ... ", filr Fachhochschul-Magisterstudiengänge und filr Fach­
hochschul-Diplomstudiengänge ,,MagisterlMagistra ... " oder ,,Diplom- ... ", jeweils mit 
einem die Berufsfelder kennzeichnenden Zusatz und der Beisetzung ,,(FH)" zu lauten; die 
Führung dieser akademischen Grade ohne den Zusatz ,,(FH)" ist unzulässig. Die zulll.ssi­
gen akademischen Grade, die Zusatzbezeichnungen sowie die Abkürzung der akademi­
schen Grade werden vom Fachhochschulrat festgesetzt; dieser Beschluss bedarf der Ge­
nelunigung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers. Für 
den einzelnen Fachhochschul.Studiengang ist der jeweilige akademische Grad samt Zu­
satzbezeichnung vom Fachhochschulrat im Anerkennungsbescheid festzusetzen. 

(3) '" 

(3a) Die jeweils in Betracht kommenden Doktoratsstudien und die erforderlichen er­
gänzenden Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden vom Fachhochschulrat im Ein­
vernehmen mit dem zuständigen Organ der jeweiligen Universität durch Verordnung 
festgelegt. Wird eine solche Verordnung nicht innerhalb von drei Monaten nach der An-

(7) Ist im Akkreditierungsbescheid für einen Studiengang die Beherrschung der 
deutschen Sprache gefordert, 80 hat der Studierende den entsprechenden Nachweis zu 
erbringen. 

(8) ... 

(9) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie der Ab­
solventinnen und Absolventen hat die zuständige Bundesministerin oder der zuständige 
Bundesminister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form der Anhang zum Diplom 
(,,Diploma Supplement') gemiß Art. IX.3 des Übereinkommens über die Anerkennung 
von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, BGBl. III 
Nr. 71/1999, auszustellen ist. 

§ 5. (1) ... 

(2) Die akademischen Grade haben fUr Fachhochschul~Bakkalaureatsstudiengänge 
.,Bakkalaureus/Bakkalaurea ... ", filr Fachhochschul-Magisterstudienglnge und fl1r Fach­
hochschul-Diplomstudiengänge ,,MagisterlMagistra ... " oder ,,Diplom-IngenieurlDiplom­
Ingenieurin ... ", jeweils mit einem die Fächergruppen kennzeichnenden Zusatz und der 
Beisetzung ,,(FH)" zu lauten; die Führung dieser akademischen Grade ohne den Zusatz 
.. (FH)" ist unzulässig. Die zulässigen akademischen Grade, die Zusatzbezeichnungen 
sowie die Abkürzung der akademischen Grade werden vom Fachhochschulrat festgesetzt; 
dieser Beschluss bedarf der Genehmigung der zuständigen Bundesministerin oder des 
zuständigen Bundesministers. FOr den einzelnen F achhochschul-Studiengang ist der je· 
weiHge akademische Grad samt Zusatzbezeichnung vom Fachhochschulrat im Akkredi­
tierungsbescheid festzusetzen. 

(3) ... 

(3a) Die jeweils in Betracht kommenden Doktoratsstudien und die erforderlichen er­
gänzenden Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden vom Fachhochschulrat im Ein­
vernehmen mit dem zuständigen Organ der jeweiligen Universität durch Verordnung 
festgelegt. Wird eine solche Verordnung nicht innerhalb von drei Monaten nach der Akk-
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Geltende Fassung 
erkennung des betreffenden Studienganges erlassen, hat die zuständige Bundesministerin 
oder der zuständige Bundesminister eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Die 
ergänzenden Lehrveranstaltungen und Prilfungen haben sich an den fachspeziftschen 
Anforderungen der Dissertation zu orientieren. 

§ 6. (1) Der Fachhochschulrat ist die für die Anerkennung von Fachhochschul­
Studiengängen zustllndige Behörde. 

(2) Dem Fachhochschulrat obliegt 
1. die Entscheidung über die Anerkennung von Studiengängen als Fachhochschul­

Studiengänge mit Ausnahme des Standortes und die Entscheidung über den Ent­
zug der Anerkennung; 

2. bis 4 .... 
S. die laufende Evaluation des gesamten Fachhochschulsektors hinsichtlich seiner 

Kohärenz mit dem übrigen Bildungssystem und hinsichtlich seiner Akzeptanz 
durch das Beschäftigungssystem und die Bildungsnachfrage; 

6. die Beratung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesmi­
nisters in Fragen des Fachhochschulwesens und des Einsatzes von B undesmit­
tein; 

7. ... 
(3) bis (4) ... 

3 

VorgeschJagene Fassung 
reditierung des betreffenden Studienganges erlassen, hat die zuständige Bundesministerin 
oder der zuständige Bundesminister eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Die 
ergInzenden Lehrveranstaltungen und Prüfungen haben sich an den fachspezifischen 
Anforderungen der Dissertation zu orientieren. 

§ 6. (1) Der Fachhochschulrat ist die für die Akkreditierung von Facbhochschul­
Studiengllngen zuständige Behörde. 

(2) Dem Fachhochschulrat obliegt 
1. die Entscheidung über die Akkreditierung von Studiengängen als Fachhochschul· 

Studiengänge mit Ausnahme des Standortes und die Entscheidung über den Ent­
zug der Akkreditierung sowie die Verleihung und der Entzug der Bezeichnung 
.,Fachhochschule" (§ 15); 

2. bis 4 ...• 
5. die kontinuierliche Beobachtung des gesamten Facbhochschulsektors hinsichtlich 

seiner Kohärenz mit dem übrigen Bildungssystem und hinsichtlich seiner Akzep· 
tanz durch das Beschäftigungssystem und die Bildungsnachfrage; 

6. die Beratung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesmi­
nisters in Fragen des Fachhochschulwesens und des Einsatzes von BundesmitteIn 
sowie die Erstattung von Empfehlungen hinsichtlich der Standorte, an denen die 
Studiengänge durchgeführt werden; 

7 .... 

(3) bis (4) ... 

(5) Entscheidungen des Fachhochschulrates über Anträge auf Anerkennung und auf (5) Entscheidungen des FacbhocbschuJrates über Anträge auf Akk:reditierung und 
Verlängerung der Anerkennung sowie der Widenuf der Anerkennung von Fachhoch- auf Verlängerung der Akkreditierung, der Widerruf der Akkreditierung von Fachhoch­
schul-Studiengängen bedürfen der Genehmigung der zuständigen Bundesministerin oder schul-Studiengängen sowie die Verleihung und der WidetnÜ der Bezeichnung ,,Fach­
des zuständigen Bundesministers. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn die hochschule" bedürfen der Genehmigung der zuständigen Bundesministerin oder des zu­
Entscheidung des Fachhochschulrates im Widerspruch zu nationalen bildungspolitischen ständigen Bundesministers. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn die Entschei­
Interessen steht. dung des Facbhochschulrates im Widerspruch zu nationalen bildungspolitischen Interes-

Antrag auf Anerkennung eines Studienganges 

§ 12. (1) Ein Antrag auf Anerkennung eines Studienganges als Fachhochschul­
Studiengang ist an den Fachhochschulrat zu richten. 

(2) Eine Anerkennung als Fachhochschul-Studiengang setzt voraus, dass 
1. bis 11. ... 

(3) Der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges vom Erhalter betraute 
Personenkreis muss mindestens vier Personen umfassen. Von diesen müssen zwei wis­
senschaftlich durch Habilitation oder durch eine dieser gleichwertige Qualifikation aus­
gewiesen sein, und zwei über den Nachweis einer Tätigkeit in einem für den beantragten 
Fachhochschul-Studiengang relevanten Berufsfeld verfUgen. Die für die Entwicklung des 

sensteht. 

Antrag auf Akkreditierung eines Studienganges 

§ 12. (l) Ein Antrag auf Akkreditierung eines Studienganges als Fachhochschul­
Studiengang ist an den Fachhochschulrat zu richten. 

(2) Eine Akkreditierung als Fachhochschul-Studiengang setzt voraus, dass 
1. bis 11. ... 

(3) Der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges vom Erhalter betraute 
Personenkreis muss mindestens vier Personen umfassen. Von diesen müssen zwei wis­
senschaftlich durch Habilitation oder durch eine dieser gleichwertige Qualifikation aus­
gewiesen sein, und zwei über den Nachweis einer Tätigkeit in einem für den beantragten 
Fachhochschul-Studiengang relevanten Berufsfeld verfUgen. Die für die Entwicklung des 
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4 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beantragten Fachhochschul-Studienganges verantwortlichen Personen sind im Antrag zu beantragten Fachhochschul-Studienganges verantwortlichen Personen sind im Antrag zu 
nennen; eine Person ist vom Erhalter zu beauftragen, dem Fachhochschulrat filr die erfor- nennen; eine Person ist vom Erhalter zu beauftragen, dem Fachhochschulrat tl1r die erfor­
derlichen Auskünfte zur VerfUgung zu stehen. Im Falle der Anerkennung haben mindes- derlichen Auskünfte zur VerfUgung zu stehen. Im Falle der Akkreditierung haben min­
tens vier Personen des mit der Entwicklung betrauten Personenkreises im Studiengang zu destens vier Personen des mit der Entwicklung betrauten Personenkreises im Studiengang 
lehren. Von diesen müssen zwei wissenschaftlich durch Habilitation oder durch eine zu lehren. Von diesen müssen zwei wissenschaftlich durch Habilitation oder durch eine 
dieser gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein und zwei über den Nachweis einer dieser gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein und zwei über den Nachweis einer 
Tätigkeit in einem fUr den Studiengang relevanten Berufsfeld verftlgen. Scheidet eine Tätigkeit in einem tl1r den Studiengang relevanten Bemfsfeld verfUgen. Scheidet eine 
dieser Personen während des Anerkennungszeitraumes aus dem Lehrkörper aus, ist diese dieser Personen während des Akkreditierungszeitraumes aus dem Lehrkörper aus, ist 
durch eine gleichqualiflZierte Person zu ersetzen. diese durch eine gleichqualiflZierte Person zu ersetzen. 

(4) Ein Antrag auf Anerkennung eines Fachhochschul~Studienganges hat neben dem (4) Ein Antrag auf Akkreditierung eines Fachhochschul-Studienganges hat neben 
Nachweis der in Abs. 2 und 3 genannten Voraussetzungen zu enthalten: dem Nachweis der in Abs. 2 und 3 genannten Voraussetzungen zu enthalten: 

1. bis 4. ... 1. bis 4 .... 
Anerkennung und Verllingerung der Anerkennung 

§ 13.(1) ... 

(2) Jede Verlängerung der Anerkennung setzt einen neuerlichen Antrag gemäß § 12 
Abs.4 und die Vorlage eines Evaluationsberichtes voraus. § 12 Abs.3 vierter Satz ist 
nicbt anzuwenden, jedoch mtlssen weiterhin mindestens zwei der im Studiengang leh­
renden den Bedingungen des § 12 Abs. 3 vorletzter Satz entsprechen. Eine Verlängerung 
ist splltestens sechs Monate vor Ablauf des Genelunigungszeitraumes zu beantragen. 

(3) ... 

§ 15. (1) Einrichtungen zur Durchflllirung von Fachhochschul-Studiengllngen kann 
bis zur Erlassung eines Fachhochschul-Organisationsgesetzes auf Antrag des Erhalters 
und nach Anhörung des FachhochschuJrates durch Verordnung der zuständigen Bundes­
ministerin oder des :tUStändigen Bundesministers die Bezeichnung • .Fachhochschule" 
verliehen werden. 

(2) Die Verleihung der Bezeichnung ,.Fachhochschule" setzt voraus, dass 
1. mindestens zwei Studiengänge d er beantragten Einrichtung als F achhochschul-

Bakkalaureatsstudiengang mit darauf aufbauendem Fachhochschul-

AkkredltJerung und Verllngerunl der AkkredltJerung 

§ 13. (1) ... 

(2) Jede Verlängerung der Ak:kreditierung setzt einen neuerlichen Antrag gemäß 
§ 12 Abs.4 und die Vorlage eines Evaluationsberichtes voraus. § 12 Abs.3 vierter Satz 
ist nicht anzuwenden, jedoch müssen weiterhin mindestens zwei der im Studiengang 
Lehrenden den Bedingungen des § 12 Abs. 3 vorletzter Satz entsprechen. Eine Verlänge­
rung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf des Genehmigungszeitraumes zu beantragen. 

(2a) Der Facbhochschulrat hat eine Verordnung zu erJ.aasen, in der hinsichtlich der 
Evaluierung gemIß Abs. 2 folgende Festlegungen zu treffen sind: 

1. Zielsetzung und methodische Grundsätze der Evaluienmg, 
2. Bereiche der Evaluierung und Bvaluierungsverfahren, 
3. Veröffentlichung und Art der Umsetzung der Evaluierungsergebnisse. 

(3) ... 

(4) Der Erhalter ist berechtigt. den bei ihm tätigen Personen die Verwendung von 
Bezeichnungen des Universitätswesens, die im Universitätsgesetz 2002, BGBI. I 
Nr. 12012002 festgelegt sind, einzuräumen. Die Verwendung dieser Bezeichnungen ist 
nur mit dem jeweiligen Zusatz ,.FH", ,,(FH)" oder • .Fachhochschul- ..... zulässig. 

§ 15. (1) Einrichtungen zur DurchfUhrung von Fachhochschul-Studiengllngen hat der 
FachhochschuJrat auf Antrag des Erhalters bei Erfilllung der Voraussetzungen des Abs. 2 
mit Bescheid die Bezeichnung ,.Fachhochschule" zu verleihen. 

(2) Die Verleihung der Bezeichnung ,,Fachhochschule" setzt voraus, dass 
1. mindestens zwei Studiengänge d er beantragten Einrichtung als F achhochschul-

Bakkalaureatsstudiengang mit darauf aufbauendem Fachhochschul-
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Geltende Fassung 
Magisterstudiengang oder als Fachhochschul.Diplomstudiengang anerkannt sind; 

2. ein Plan fi1r den Ausbau der betreffenden Einrichtung vorliegt, aus dem die Er. 
reichung einer Mindestzahl von 1.000 Studienpilltzen innerhalb von fl.tnf Jahren 
glaubhaft gemacht wird; 

3. eine den Bedingungen des § 16 entsprechende Organisation der betreffenden 
Einrichtung nachgewiesen wird. 

(3) bis (S) ... 

Fachhochschulkollegium 

§ 16. (1) Zur DurchfUhrung und Organisation des Lehr· und Prüfungsbetriebes ist an 
jeder Fachhochschule ein Fachhochschulkollegium einzurichten. Dieses hat mindestens 
zweimal jährlich zusammenzutreten. 

(2) Dem Fachhochschulkollegium gehören die Leiter der an der Fachhochschule 
eingerichteten Fachhochschul·Studiengänge, mindestens acht Vertreter des Lehrkörpers 
sowie Vertreter der Studierenden der Fachhochschul·Studiengänge an. Die Vertreter des 
Lehrkörpers werden von diesem gewllhlt. Die Zahl der Vertreter der Studierenden hat 
mindestens ein Viertel der Zahl der Mitglieder des Fachhochschulkollegiums zu betragen; 
sie werden von den Studierenden der an der F achbochschule eingerichteten Fachhoch­
schul-Studiengänge gewählt. 

(3) Die Aufgaben des Facbhochschulkollegiums sind: 
1. Wahl des Leiters und seines Stellvertreters auf Grund eines Dreiervotschlages 

des Erhalters; 
2. Antrag an den Erhalter auf Abberufung des Leiters oder dessen Stellvertreters 

bzw. Stellungnahme zu einer diesbeztlglichen Absicht des Erhalters fi1r den Fall, 
dass der Leiter (Stellvertreter) seine Amtspflichten gröblich verletzt oder ver­
nachlässigt hat oder dass er nicht mehr in der Lage ist, seine Amtspflichten zu er­
füllen; 

3. Antragstellung auf Änderungen betreffend anerkannte Studiengänge an den 
Fachhochschulrat nach Anhörung des Erhalters; 

4. AntragsteIlung auf Einrichtung und Auflassung von Studiengängen an den Erhal­
ter; 

5. AntragsteIlung zum Budget (Investitions., Sach- und Personalaufwand) an den 
Erhalter; 

6. Vorschläge fi1r die Einstellung von Lehrpersonal an den Erhalter; 
7. Inhaltliche Koordination der Lehrveranstaltungen und Prilfungen; 
8. Evaluierung der Lehr· und Prilfungstätigkeit sowie des Studienplanes und der 

Prilfungsordnung; 
9. Verleihung akademischer Grade und deren Widerruf sowie die N ostriftzierung 

5 

Vorgesehlagene Fassung 
Magisterstudiengang oder als Fachbochschul-DiplolDStudiengang akkreditiert 
sind; 

2. ein Plan fi1r den Ausbau der betreffenden Einrichtung vorliegt, aus dem die Er· 
reichung einer Mindestzahl von 1.000 Studienplltzen innerhalb von fIlnf Jahren 
glaubhaft gemacht wird. 

(3) bis (5) ... 

Fachhoehsehulkollepum 

§ 16. (1) Zur Unterstützung der Organisation und Durchfl.thrung des Lehr-, For­
schungs- und Prüfungsbetriebes ist bei jedem Erhalter ein Fachhochschulkollegium ein­
zurichten. Dieses hat mindestens zweimal jährlich zusammenzutreten. 

(2) Dem Fachhochschulkollegium gehören Vertreterinnen und Vertreter des Lehr­
und Forschungspersonals sowie Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden an. Die 
Verlreterinnen und Vertreter der Studierenden müssen 25 vH der Mitglieder des Fach· 
hochschulkollegiums stellen. Die Mitglieder werden von den beim Erhalter tltigen Ange­
hörigen des Lehr· und Forschungspersonals bzw. von den Studierenden gewählt. 

(3) Die Aufgaben des Fachhochschulkollegiums sind: 
1. Wahl der Leiterin oder des Leiters und seiner Stellvertreterin oder seines Stell· 

vertreters auf Grund je eines Dreiervorschlages des Erhalters; 
2. Antrag an den Erhalter auf Abberufung der Leiterin oder des Leiters oder seiner 

Stellvertreterin oder seines Stellvertreters bzw. Stellungnahme zu einer diesbe­
züglichen Absicht des Erhalters für den Fall, dass diese Personen ihre Amts· 
pflichten gröblich verletzt oder vernachlässigt haben oder dass sie nicht mehr in 
der Lage sind, ihre Amtspflichten zu erfU11en; 

3. Anhörungsrecht zu Änderungen betreffend akkreditierte Fachbochschul­
Studiengänge; 

4. Anhörungsrecht betreffend Einrichtung und Auflassung von Fachbochschul­
Studiengängen; 

5. Anhörungsrecht betreffend Budget (Investitions-, Sach· und Personalaufwand); 

6. Anhörungsrecht betreffend die Einstellung von Lehrpersonal; 
7. Inhaltliche Koordination der Lehrveranstaltungen und Prilfungen; 
8. Evaluierung der Lehr· und Prilfungstätigkeit sowie des Studienplanes und der 

Prflfungsordnung. 
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Geltende Fassung 
ausländischer Grade. 

(4) Dem Leiter des Fachhochschulkollegiums obliegt 
1. die Zulassung zu Prüfungen. Zuteilung von Prüfern, Festsetzung von Prüfungs-

terminen; 
2. die Anrechnung und Anerkennung von Studien und Prüfungen im Einzelfall; 
3. die Aberkennung von PrUfungen; 
4. die Erteilung von Anweisungen an Mitglieder des Lehrkörpers zu Art und Um­

fang der Ausübung ihrer Lehrverpflichtung, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Aufrechterhaltung des Studienbetriebes nach Maßgabe der Studienpläne erfor­
derlich ist; 

5. die E rteilung von Lehraufträgen auf G rund von Vorschlägen 0 der nach Anhö­
rung des Fachhochschulkollegiums; 

6. die Vertretung des Fachhochschulkollegiums nach außen sowie die VoUziehung 
der Beschlüsse des Fachhochschulkollegiums. 

(5) Gegen Entscheidungen des Fachhochschulkollegiums gemäß Abs. 3 Z 9 und ge­
gen Entscheidungen des Leiters des FachbochschulkoUegiums gemäß Abs. 4 Z 1, 2 und 3 
haben die Antragsteller das Recht der Beschwerde an den Fachhochschulrat; dieser hat 
über die Beschwerde mit Bescheid zu entscheiden. 

(6) Der Erhalter einer Fachhochschule hat dafUr zu sorgen, dass der Lehrkörper an 
anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten teilnimmt. Oies kann in 
der eigenen Einrichtung oder durch Kooperation mit anderen Forschungs- und Entwick­
lungseinrichtungen geschehen. 

§ 17. (1) Auf das Verfahren zur Anerkennung von und zum Entzug der Berechtigung 
zur Führung von Fachhochschul-Studiengängen durch den Fachhochschulrat sind das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BOBJ. Nr.51, und das Zustellgesetz, 
BOBt. Nr. 200/1982, beide in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Für das Ver­
fahren zur Anerkennung von Fachhochschul-Studiengängen beträgt die Entscheidungs­
frist abweichend von § 73 Abs. 1 A VO neun Monate 

§ 18. Wer die Bezeichnungen Fachhochschul-Studiengang oder Fachhochschule 
unberechtigt fUhrt oder die in § 5 genannten akademischen Grade unberechtigt verleiht 
oder führt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine VerwaltungsUbertretung und ist, faUs 
die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestirnmungen mit strengerer Strafe bedroht 

6 

Vorgeschlagene Fassune 

(4) Der Leiterin oder dem Leiter des FacbhochschulkoUegiums obliegt: 
1. die Zulassung zu Prüfungen, Zuteilung von Prüfern, Festsetzung von Prüfungs-

terminen; 
2. die Anrechnung und Anerkennung von Studien und Prüfungen; 
3. die Aberkennung von Prüfungen; 
4. die Verleihung akademischer Grade und deren Widenuf sowie die Nostriftzie­

rung ausillndischer Grade; 

5. die Erteilung von Anweisungen an Mitglieder des Lehrkörpers zu Art und Um­
fang der Ausübung ihrer Lehrverpflichtung, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Aufrechterhaltung des Studienbetriebes nach Maßgabe der Studienplllne erfor­
derlich ist; 

6. die Erteilung von Lehraufträgen auf Grund von Vorschlägen 0 der nach Anhö­
rung des Fachhochschulkollegiums; 

1. die Vertretung des Fachhochschulkollegiums nach außen sowie die VoUziehung 
der Beschlüsse des Fachhochschulkollegiums. 

(5) Gegen Entscheidungen der Leiterin oder des Leiters des Fachhochschulkollegi­
ums g emlß A bs. 4 Z 1 bis 4 haben die AntragsteUerinnen und Antragstelter das Recht 
einer Beschwerde an den Fachhochschulrat. Dieser bat über die Beschwerde mit Bescheid 
zu entscheiden. 

(6) Der Erhalter hat dafür zu sorgen, dass der Lehrkörper an anwendungsbezogenen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten teilnimmt. Dies kann in der eigenen Einrichtung 
oder durch Kooperation mit anderen u niversitllren 0 der außeruniversitllren F orschuogs.. 
und Entwicldungseinrichtungen geschehen. 

(7) Das Fachhochschulkollegium fUhrt an Fachhochschulen die Bezeichnung • .Fach­
hochschulsenat". 

§ 17. (1) Auf das Verfahren zur Akkreditierung von und zum Entzug der Berechti­
gung zur F Uhrung von F achhochschul-Studiengllngen durch den F acbhocbschulrat sind 
das Allgemeine Verwaltungsverfabrensgesetz 1991, BOBl. Nr. 51, und das Zustellgesetz, 
BGBl. Nr. 20011982, beide in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Für das Ver­
fahren zur Akkreditierung von Facbhochschul-Studiengängen beträgt die Entscheidungs­
frist abweichend von § 73 Abs. I A VO neun Monate 

§ 18. Wer vorsätzlich 
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Geltende Fassung 
nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit 
einer Geldstrafe bis zu 36 300 Euro zu bestrafen. Einnahmen auf Grund derartiger Geld­
strafen sind im Sinne des § 17 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes fUr Ausgaben betref­
fend Fachhochschul-Studiengänge zweckgebunden zu verwenden. 

§ 20. (1) bis (4) ... 

§ 21. (1) bis (3) ... 

7 

Vorgescblagene Fassung 

1. die dem Fachhochschulwesen eigentümlichen Bezeichnungen oder 

2. die AbkOrzung "FR" oder 

3. die in § 5 genannten akademischen Grade unberechtigt verleiht, vermittelt oder 
fUhrt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertre­
tung, die von der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld­
strafe von bis zu 15 000 € zu bestrafen ist. 

§ 20. (1) bis (4) .. . 

(5) Die §§ X. X ... in der Fassung des Bundesgesetzes BGBt. r Nr. XXXl2003, treten 
mit 1. Jänner 2004 in Kraft. 

§ 21. (1) bis (3) ... 
(4) Die Führung bisher verliehener akademischer Grade bleibt unberührt. Die Ab­

solventinnen und Absolventen sind jedoch berechtigt, anstelle des aufgnmd des § 5 
Abs. 2 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2003 verliehenen akade­
mischen Grades den aufgrund des § 5 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXXl2003 festgelegten akademischen Grad zu fUhren. Auf Antrag hat der Erhalter 
darüber eine Bestätigung auszustellen. 

(5) Die Verleihung der Bezeichnung ,.Fachhochschule" durch Verordnung aufgrund 
des § 15 Abs. 1 in der Fassung vor dem BWldesgesetz BGBl. I Nr. XXXl2003 bleibt 
unberührt. Ftlr den Widerruf der Verleihung gemäß § 15 Abs. 5 ist der Fachhochschulrat 
zuständig. 
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